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Entsorgungspreise des Entsorgungszentrum Vogelsberg 
 
 

Altreifen 
 
Ab dem 01.01.2021 erhebt die Abfallentsorgungsgesellschaft Vogelsbergkreis mbH folgende 
Preise. Die Abrechnung erfolgt in EURO. 
 
1. PKW und vergleichbare Fahrzeuge 
 

Reifenart Ohne Felge < 100 cm mit Felge < 100 cm 
Pro Stück 4,23 5,55 
MwSt. 0,80 1,05 
Brutto 5,03 6,60 

 
2. LKW und vergleichbare Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen, Vollgummireifen etc. 
Die Annahme erfolgt nicht nach Stück, sondern nach Gewicht der Reifen 
 

 Nettopreis MwSt. Brutto 
Pro Tonne (Mg) 207,00 39,33 246,33 

 

Hinweis: 
Zusätzlich werden für die Anlieferungen der Kategorie 2, wenn sich bei der Anlieferung Reifen 
mit Felgen befinden, pro Felge noch 4,00 EURO (netto) zusätzlich berechnet. 
 

Zu 1.:  
Die PKW-Reifen und vergleichbarer Fahrzeugreifen werden pro Stück abgerechnet. Dabei 
ergeben sich unterschiedliche Preise für Reifen mit und ohne Felgen. 
 

Zu 2.:  
Alle übrigen Reifenarten (auch kleine Vollgummireifen etc.), mit Ausnahme von PKW- und 
vergleichbarer Fahrzeugreifen, werden nach Gewicht abgerechnet. Die Verwiegung erfolgt in 
20 kg Schritten. Die geringste Abrechnungseinheit ist 20 kg. Dies ist auch die Mindestmenge. 
 
Diese Abfälle dürfen nicht mit anderen Abfällen vermischt sein. Getrennt muss auch die Ablief-
erung von Kategorie 1 (PKW) und Kategorie 2 (nicht PKW) erfolgen. Sofern dies nicht erfolgt, 
werden die gesamten Anlieferungen als Mengen der Kategorie 2 verwogen und abgerechnet. 
 
Reifen mit mehr als 100 cm Durchmesser gelten als Reifen der Kategorie 2 und werden nach 
Gewicht erfasst, gleichfalls Vollgummireifen jeder Größe und Spezialreifen. Nicht angenom-
men werden Reifen mit einem Durchmesser von mehr als 200 cm und Reifen mit Felgen von 
einem Durchmesser von mehr als 130 cm. Bei Letzteren sind vor der Anlieferung die Felgen 
zu entfernen. 
 

Lauterbach, den 23.12.2020 

Im Auftrag 

         
          (Patrick Heil)  
        Geschäftsführer 


